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Handtrenn-
schleifmaschinen
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Ordnungsgemäß aufgespannte Trennscheibe bis 230 mm

Außendurchmesser

Trennscheibe

Spannflansch

Flanschmutter1 4

4

Hersteller, Lieferer,  
Einführer oder deren gesetzl.

geschütztes Warenzeichen

Benennung:

Abmessungen:

Bindung:

...........m/s=

.............U/min.

bei...........................mm Ø

Raum für zusätzl. vorgeschriebene
Eintragung z. B. Verwendungs-

einschränkungen (VE)

Härte:

Korn:

Prüfzeichen 
oder Nummer 
der Konformitäts-
erklärung

Arbeitshöchst-
geschwindig-
keiten (m/s)

Farbstreifen
(Anzahl und
Kennfarbe)

50 blau
63 gelb
80 rot

100 grün
125 blau + gelb
140 blau + rot 
160 blau + grün
180 gelb + rot
200 gelb + grün
225                       rot   + grün
250                       2 x blau
280                       2 x gelb
320                       2 x rot
360                       2 x grün

Kennzeichnung von Schleif-
körpern für erhöhte Arbeits-
höchstgeschwindigkeiten

Kennzeichnung

● Nur gekennzeichnete Schleif-
maschinen und Trennscheiben
verwenden �.
● Kennzeichnung für erhöhte
Umfangsgeschwindigkeit beach-
ten:
Zusätzliche Farbstreifen �.
● Richtige Trennscheibe ent-
sprechend der auszuführenden
Arbeit auswählen.

Betrieb

● Zum Aufspannen nur gleich
große, zur Maschine gehörende
Spannflansche verwenden und mit
Spezialschlüssel aufspannen �. 
Empfehlung: mindestens 41mm
Durchmesser ! Vor dem Aufspan-
nen Klangprobe durchführen.
● Handtrennschleifmaschinen
müssen mit Schutzhauben aus-
gerüstet sein �.
● Werkstücke vor dem Bear -
beiten sicher festlegen. Beim
Arbeiten sicheren Standplatz
 einnehmen �.
● Maschine stets beidhändig
führen – nicht verkanten !
● Trennscheiben nicht zum 
Seitenschleifen verwenden.
● Schutzbrille � und Gehör-
schutz benutzen.
● Wenn gesundheitsgefähr-
dende Stäube entstehen, Atem-
schutz verwenden.                

➭

● Drehzahl der Schleifmaschine
mit zulässiger Umdrehungszahl
der Trennscheibe vergleichen.
Sie darf nicht höher sein als die
der Trennscheibe �.
● Schleifwerkzeuge, die nicht für
alle Einsatzzwecke geeignet
sind, müssen mit entsprechenden
Verwendungseinschränkungen
(VE) gekennzeichnet sein.
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Weitere Informationen:

BGR 500 „Betreiben von Arbeitsmitteln“
Betriebssicherheitsverordnung
Verordnung zur Arbeitsmedizinischen 
Vorsorge
BGV A4 „Arbeitsmedizinische Vorsorge“

Vorsorgeuntersuchungen 

● Arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchungen nach Ergebnis
der Gefährdungsbeurteilung ver-
anlassen (Pflichtuntersuchungen)
oder anbieten (Angebotsunter -
suchungen). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.


